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§ 6 RAVG Verfahrensvorschriften
und Veröffentlichung

 RAVG - Ratingagenturenvollzugsgesetz 

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

 (1) Für die Verhängung von Verwaltungsstrafen gemäß § 5 ist in erster Instanz die FMA zuständig.

(Anm.: Abs. 2 und 3 aufgehoben durch Art. 34 Z 1, BGBl. I Nr. 107/2017)

(4) Die FMA hat Sanktionen nach § 5 durch Kundmachung im Internet, Abdruck im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ oder

in einer Zeitung mit Verbreitung im gesamten Bundesgebiet bekannt zu machen, es sei denn, eine solche Bekanntgabe

würde die Stabilität der Finanzmärkte erheblich gefährden oder den Beteiligten einen unverhältnismäßig hohen

Schaden zufügen. Die Veröffentlichungsmaßnahmen können auch kumulativ getroffen werden.

(Anm.: Abs. 5 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 145/2011)

(6) Der von der Verö entlichung Betro ene kann eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verö entlichung gemäß

Abs. 4 in einem bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren bei der FMA beantragen. Die FMA hat diesfalls die Einleitung

eines solchen Verfahrens in gleicher Weise bekannt zu machen. Wird im Rahmen der Überprüfung die

Rechtswidrigkeit der Verö entlichung festgestellt, so hat die FMA die Verö entlichung richtig zu stellen oder auf Antrag

des Betro enen entweder zu widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen. Wird einer Beschwerde gegen

einen Bescheid, der gemäß Abs. 4 bekannt gemacht worden ist, in einem Verfahren vor den Gerichtshöfen ö entlichen

Rechts aufschiebende Wirkung zuerkannt, so hat die FMA dies in gleicher Weise bekannt zu machen. Die

Verö entlichung ist richtig zu stellen oder auf Antrag des Betro enen entweder zu widerrufen oder aus dem

Internetauftritt zu entfernen, wenn der Bescheid aufgehoben wird.
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